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Die sporttauglichkeitsuntersuchung –  
kein Gefälligkeitsattest

i n den letzten Jahren werden die Inhalte einer sportmedizinischen 
Gesundheitsuntersuchung zur Beurteilung der Sporttauglichkeit 

und sportlichen Belastbarkeit vermehrt diskutiert. International 
werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. In den USA gel-
ten derzeit eine Anamnese und internistisch-kardiologische sowie 
orthopädische körperliche Untersuchung als ausreichend. Jedoch 
mehren sich dort die Stimmen, dass die sportmedizinische Unter-
suchung durch ein Ruhe-EKG ergänzt werden sollte. In Europa wird 
dies für Wettkampfsportler bereits seit 2005 von der European Soci-
ety of Cardiology empfohlen (1), ebenso vom Internationalen Olym-
pischen Komitee. Allerdings gibt es hinsichtlich des Umfanges der 
sportmedizinischen Sporttauglichkeitsuntersuchung in Europa un-
terschiedliche Meinungen. 

In Deutschland existiert bereits seit 1970 ein Untersuchungs-
system für den Leistungssport auf Kaderebene, das sich bewährt 
hat und neben dem Ruhe-EKG weitere Untersuchungen beinhaltet 
(Belastungs-EKG, Echokardiographie, orthopädische Untersuchun-
gen, Blut- und Urinuntersuchungen). Für den Breiten- und Gesund-
heitssport wird ebenfalls das Ruhe-EKG als obligate Untersuchung 
empfohlen. Belastungs-EKG und Echokardiographie werden als 
fakultativ angesehen und sollten zumindest bei Risikokollektiven 
wie z.B. älteren Sportlern, Sportlern mit einem oder mehreren kar-
diovaskulären Risikofaktoren oder Sportlern, die sich intensiven 
Belastungen aussetzen, angewandt werden (3,4). In Italien sind seit 
1982 Sporttauglichkeitsuntersuchungen zumindest mit Ruhe-EKG 
für Wettkampfsportler aller Leistungsklassen und Wettbewerbe 
gesetzlich vorgeschrieben. Nach Einführung dieses Screeningsys-
tems reduzierte sich die jährliche Rate des plötzlichen Herztodes 
beim Sport von 3,6 auf 0,4 pro 100.000 Personenjahre (2). Die Daten  
sind eindeutig.

Dennoch stehen einzelne europäische Länder den Screening-
untersuchungen mit EKG-Registrierung kritisch gegenüber. Argu-
mentiert wird meist, dass falsch positive Befunde aufgrund von 
Folgeuntersuchungen zu einer Kostenexplosion führen und im Falle 
einer nicht endgültigen Klärung oder einer fortbestehenden Ver-
dachtsdiagnose verunsicherte Sportler bzw. Patienten zurückgelas-
sen werden und möglicherweise eine erfolgreiche Sportlerkarriere 
verhindert wird. Hinsichtlich der falsch negativen Befunde wird von 
manchem US-amerikanischen Sportmediziner gerne argumentiert, 
dass die dortige Rate an einem plötzlichen Herztod beim Sport zu 
versterben auch ohne Ruhe-EKG-Registrierung der Rate der oben er-
wähnten italienischen Untersuchung entspräche. Allerdings werden 
hier Äpfel mit Birnen verglichen, denn die US-amerikanischen Daten 
werden retrospektiv meist aus den Medien oder Umfragen und in 
Italien aus prospektiv angelegten Untersuchungen erhoben (2).

In letzter Konsequenz kann (oder muss) man sich die Frage stel-
len: „Wieviel ist uns ein gerettetes (Sportler-)Leben wert?“ Diese Fra-
ge kann jedoch nicht durch die Sportmedizin, sondern nur durch die 
Gesellschaft, Politik, Sportorganisationen, -verbände und -vereine, 
Solidargemeinschaften der Versicherungsgesellschaften oder ande-
re gesellschaftliche Institutionen sowie den Sporttreibenden selbst 
beantwortet werden. Die Sportmedizin kann lediglich durch wissen-

schaftliche Untersuchungen 
eine Hilfestellung zur Beant-
wortung dieser Frage leisten. 
So wiesen beispielsweise 
Wheeler et al. die Kostenef-
fektivität einer zusätzlichen 
Ruhe-EKG-Untersuchung für 
Sportler zwischen 14 und 22 
Jahren im Vergleich zu ande-
ren klinischen Maßnahmen in 
den USA nach (5). Des Weite-
ren sollte im Falle pathologi-
scher Befunde die Sportme-
dizin nicht Richter, sondern 
in erster Linie Berater des 
Sportlers und seines Umfeldes 
sein. Natürlich muss zwischen 
Profisportler und Hobby- oder 
Gesundheitssportler differen-
ziert werden. Pauschale Regelungen helfen – insbesondere bei Be-
funden in der Grauzone zwischen Physiologie und Pathologie – nicht 
oder nur bedingt weiter. Vielmehr ist hier der gut ausgebildete und 
verantwortungsbewusste Sportmediziner gefragt. 
 
 Jürgen Scharhag, Heidelberg
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